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Der Schweizerfilm hat eine grofe Chance . ..

sagt der bekannte Kammeramann Harry Ringger

Lieber «Schweizer-Film»!

Gerne schicke ich Dir den gewiinschten
Ich

bin Kameramann und ein Kameramann ist

Beitrag fiir Deine Neujahrsnummer.
so etwas wie ein moderner Zigeuner. Von
Studio zu Studio, von Land zu Land geht
er seiner Arbeit nach. Meine letzte Station
war Bukarest. Dort drehte ich diesen Som-
mer als technischer Leiter und Chefopera-
teur einen Spielfilm, Eigentlich hoffte ich
dort etwas linger meine Zelte aufschlagen
zu konnen. Aber da kam der Krieg, der
Krieg, der alles in Mitleidenschaft zieht:
also auch die Filmindustrie; der Krieg, der
die Grenzen schlieBt und den Filmzigeuner
zur Selhaftigkeit zwingt. So stand denn
meine Kamera zwei Monate lang traurig
und tatenlos in meinem Zimmer in Ziirich.
Und was kann fiir eine Kamera — und
ihren Besitzer -— schlimmer sein als Taten-
losigkeit?

Inzwischen aber hat sich manches ge-
indert und wir schweizerischen Filmschaf-
fenden diirfen mit etwas mehr Hoffnung
ins neue Jahr blicken. Die Schrumpfung
der Filmindustrie in den kriegsfithrenden
Lindern, sowie die des amerikanischen Ex-
Film

grofle Chance. Nicht nur bei uns, auch in

portes geben dem Schweizer eine
den anderen neutralen und in den kriegs-
fiihrenden Lindern kiindet sich eine Film-
knappheit an. Hier kénnten wir in die
Bresche springen. Wir konnten es nicht
nur, wir konnen es auch, wenn uns das

Kapital dabei hilft.

Ich schreibe diese Zeilen in Basel, wo
wir im Frobeniusstudio unter der Regie

Armee-Film-Zensur —

Es wird uns folgendes mitgeteilt:

Die Film-Verbots- und KiirzungsmafBnah-
men stiitzen sich auf Art. 1 der «Allgemei-
nen Vorschrift iiber die Zensur von kine-
matographischen Filmen» vom 20. Septem-
ber 1939 der Abteilung Presse und Funk-
spruch im Armeestab und erfolgte im
Sinne der Wahrung und der innern und
iullern Sicherheit des Landes und der Auf-
rechterhaltung der Neutralitit (vergl. Art.
1 des Bundesratsheschlusses vom 8. Sep-
tember 1939 iiber den Schutz der Sicher-
heit des Landes im Gebiete des Nachrich-
tendienstes).

In den nachstehend angefiihrten Listen
sind jene Filme nicht enthalten, die nach
der Zensur freiwillig zuriickgezogen wur-
den, bevor eine Entscheidung der Sektion
Film fiel. Ferner sind nicht enthalten jene
Filme, die von der Bundesanwaltschaft in

von Hermann Haller einen lustigen Dialekt-
film drehen. Dieses Lustspiel ist nur fiir
die Schweiz gedacht. Aber wer sehen will,
diesem Film sehen konnen,

der wird an

dal} hier eine Equipe beisammen ist, die

alle Fihigkeiten hat, um auch fiir den
internationalen Filmmarkt produzieren zu
konnen, wenn man ihr die Moglichkeit

gibt, zusammen weiter zu arbeiten.

Selbstverstindlich, als Konkurrenz im
Sinne einer Nachahmung des auslindischen,
etwa des Hollywooder GroBfilmes wird der
Schweizer Film nie auftreten konnen. Aber
allgemein menschliche, iiberall interessie-

At-

mosphire versetzt, technisch einwandfrei

rende Probleme in die schweizerische
gedreht (das haben wir ja inzwischen ge-
lernt!), werden in der heutigen Situation
erfolgreich auf dem Weltmarkte bestehen
konnen. Aber, wie gesagt, dazu brauchen
wir das Kapital. Wir brauchen nicht nur
seinen finanziellen Einsatz, sondern ebenso
sein Verstindnis fiir die angedeuteten Mog-
lichkeiten und Nicht-Moglichkeiten unserer
Filmproduktion und sein Vertrauen in un-
sere Urteilskraft.

Gewisse Anzeichen, die darauf hindeu-
ten, dal} die schweizerische Filmproduktion
in ein neues aktives Stadium eintritt, er-
filllen uns mit groBer Hoffnung. Moge das
neue Jahr uns Filmschaffenden SeBhaftig-
keit im schonsten Sinne dieses Wortes brin-
gen: d.h. die Moglichkeit, in der Heimat
ihrem so heilgeliebten, nicht immer ganz
leichten Berufe nachgehen zu konnen. In
diesem Sinne erhebe ich mein Glas und
wiinsche Dir, lieber «Schweizer Film», und

uns allen ein recht gliickliches neues Jahr.

Verbote und Kiirzungen

der Zeit vom 1. bis 21. September 1939
an Stelle der Sektion Film verboten wurden.

Verbotene Filme: Les hommes sans nom
(Das wahre Gesicht der Legion). Idiot’ De-
leight (Narrenhaus). La grande Inconnue.
Der

temkin,

unsichtbare Tod. Panzerkreuzer Po-
Der Friede brach aus (The gave him
a gun). J'accuse (Ich klage an). Die weille
Krankheit (La grande solution). Kamerad-
schaft, Flucht ins Dunkel. Sceurs d’Armes.
The road back (Der Weg zuriick). Danzig.
Westfront 1918. Le monde en action (Re-
Unité
Le soldat inconnu vous parle. Secret agent.

vendications coloniales). francaise.

| The lion has wings.

Nach Kiirzung freigegebene Filme: La
France vous parle.” Wer kiiBt Madeleine?
L’homme a abattre. Les loups entre eux,
Das Erzgebirge und seine Bewohner, Ma-
demoiselle Docteur. Flieger, Funker, Kano-
niere, La Marseillaise. Die eherne Wacht.

Schweizer FILM Suisse

Die Herren der Welt. Schwarze Rosen. La
grande Illusion. Freiheit oder Diktatur. Mit
Dr. Lutz Heck durch Kamerun. Kitty und
die Weltkonferenz. Flucht aus dem Stachel-
draht.

Wir werden es uns in Zukunft angelegen
sein lassen, laufend iiber die Verbote und
Kiirzungen der Filme durch die Sektion
Film im Armeestab, Abteilung Presse und

J. L.

Rundfunk berichten.

Der Oberbefehlshaber
der Armee

A.H.Q., den 22, Okt. 1939.

Allgemeine Vorschrift

iiber das Filmen bei der Truppe und von
Objekten mit militirischer Bedeutung.

Art. 1. Die kinematographische Aufnahme
bei der Truppe und von Objekten mit mili-
tirischer Bedeutung ist nur Personen ge-
stattet, die hiefiir eine schriftliche Ermich-
tigung der Abteilung Presse und Funk-
spruch im Armeestab, Sektion Film, be-

sitzen.

Arnts:2;
weit, als

Diese Ermichtigung gilt nur so-
dadurch keine militirischen In-
teressen verletzt werden,

Filmen militiiri-

a) Insbesondere ist das

scher Anlagen oder Einrichtungen in
jedem Fall verboten. Als militirische
Anlagen oder Einrichtungen sind insbe-
sondere zu betrachten: Festungsanlagen
und Feldbefestigungen jeder Art, sowie
Zerstorungsvorbereitungen,

Untersagt ist ferner die Aufnahme
von neuen Waffen, die noch nicht als
Ordonnanz bei der Armee eingefiihrt
sind.

b) Aus der Filmaufnahme selbst und aus
dem gesprochenen oder geschriebenen
Begleittext im Film darf weder direkt
noch indirekt ersichtlich sein:

Die Zusammensetzung von Stiben und
Truppen; deren Bestinde; Bezeichnung

ihr

Standort; Lage, Reichweite und Begren-

und Numerierung von solchen;

zung von taktischen Abschnitten.

Art. 3. Fiir alle kinematographischen Auf-
nahmen mit einem Inhalt gem#dB Art. 1 ist
ferner in jedem Falle eine besondere Er-
michtigung des zustindigen Truppenkom-
Die
haben im Beisein von Militirpersonen zu

mandanten notwendig. Aufnahmen

erfolgen, die vom zustindigen Truppen-
kommandanten bestimmt werden und von
ihm die notwendigen Weisungen erhalten.
Die Armeekorps-Kommandanten bezeichnen
die fiir die Erteilung dieser Ermichtigung
zustindigen Kommandanten, die den Grad

eines Stabsoffiziers haben miissen.

Art. 4. Die schweizerischen Zeitungen,
Zeitschriften, Bilderagenturen, Klischier-
anstalten, Druckereien und #hnliche Be-



	Armee-Film-Zensur - Verbote und Kürzungen

